Gemeinde Gelbensande @ 2026

Offentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Gelbensande fiir das Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung ist gemaR § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehdrde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom 16.02.2026
angezeigt worden. Sie enthalt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die nachstehende Haushaltssatzung fiir das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt gem. § 4 KV-DVO in der Fassung vom 23.07.2019 fiir jeden zur Einsichtnahme

vom 18.02.2026 bis 27.03.2026

im Amt Rostocker Heide, Eichenallee 20a in Gelbensande zu den Offnungszeiten

Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 14:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 17:00 Uhr

im Zimmer 2.17 aus.

Gelbensande, den 17.02.2026

Manfred Labitzke
Blirgermeister

Hinweis:

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formfehler verstofien wurde, konnen diese nach § 5 Abs. 5 der
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der giiligen Fassung, nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht
werden. Diese Einschrankung gilt nicht fiir die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
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Kommentar
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-rostocker-heide.de am 17.02.2026 (Link: Öffentliche Bekanntmachungen)


Gemeinde Gelbensande 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Gelbensande
fiir das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2025 und nach
Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehdrde des Landkreises Rostock folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Ertrge von 2.658.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 3.023.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veranderung der Riicklagen von -256.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 2.579.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen' von 2.755.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -176.800 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit von 166.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit von 39.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit von 127.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite fiir Investitionen und Investitionsférderungsmanahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsférderungsmafnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungserméchtigungen
Verpflichtungserméchtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4 Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kassenkredite gem. § 53 KV M-V wird auf 257.900 € festgesetzt.

1 einschlieRlich Auszahlungen fiir die planméRige Tilgung von Krediten fiir Investitionen und Investitionsférderungsmafnahmen
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Gemeinde Gelbensande 2026

§ 5 Hebesitze

Nachrichtliche Angaben:
Die Hebesatze fiir die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fir die land- und forstwirtschaftlichen Flachen

(Grundsteuer A) auf 229v. H.

b) fir die Grundstiicke
(Grundsteuer B) auf 256 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6 Stellen geméR Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen betragt 3,2433 Vollzeitaquivalente (VzA).

§ 7 Wertgrenze fiir Investitionen

Die Wertgrenze fiir die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsforderungsmanahmen wird auf 1.000 € netto festgesetzt.

2 Stufe: 4 Gemeindevertretung k:/hkr/form-verwaltung/f- 11.12.2025 16:54:16
satzung_gemeinde.rtf Nutzer: 01051 Marquardt



Gemeinde Gelbensande

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V

a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansétze fiir Aufwendungen gegenseitig deckungsfahig, soweit im
Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der
gegenseitigen Deckungsfahigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch fiir entsprechende Ansatze
fir Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

b) Die Aufwendungen fiir bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V (iber die
Teilhaushalte hinweg flir gegenseitig deckungsfahig erklart.

c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V {iber die
Teilhaushalte hinweg fiir gegenseitig deckungsfahig erklart, analog gilt dies auch fiir die hiermit im
Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsféhigkeit im
Teilhaushalt auszunehmen.

e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansatze fiir Auszahlungen aus Investitionstatigkeit gem.
§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V fiir gegenseitig deckungsfahig erklart.

f) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansatze fiir
ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstétigkeit desselben
Teilfinanzhaushaltes fiir einseitig deckungsfahig erklart. Soweit die Deckungsfahigkeit in Anspruch
genommen wird, vermindert sich der Ansatz fiir die korrespondierenden Aufwendungen.

2. Unechte Deckungsféhigkeit gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V

a) Ertrége sind auf die Verwendung fiir bestimmte Aufwendungen beschrankt, soweit sich dies aus einer
Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung fiir bestimmte Aufwendungen zu beschrénken,
soweit sich die Beschrankung aus der Natur der Ertrége ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies
erfordert. Zweckgebundene Mehrertrage durfen fiir entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Dies gilt entsprechend fiir Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

b) Die Aufwendungen fiir interne Leistungsverrechnungen werden fiir den jeweiligen Verrechnungszweck {iber
die Teilhaushalte hinweg fiir deckungsfahig erklart.

c) Innerhalb eines Produktes kdnnen Mehrertrage Aufwendungsansatze erhohen. Vor Inanspruchnahme ist zu
priifen, ob innerhalb des Produktes Minderertrage vorliegen, die zunachst zu kompensieren sind. Erst
dartiber hinausgehende Mehrertrage kdnnen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Dies gilt entsprechend fiir Mehreinzahlungen zur Erhéhung des Auszahlungsansatzes.

d) Ertrége und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden fiir
Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

e) Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfahigkeit im Teilhaushalt
auszunehmen.

3. Ubertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V

a) Ansétze fiir Aufwendungen und fiir laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes kénnen bei
einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise fiir (ibertragbar erklart werden, soweit der
Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben langstens bis zum
Ende des folgenden Haushaltsjahres verfiigbar.

b) Bei der Zweckbindung von Ertragen oder Einzahlungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die
entsprechenden Erméchtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfiillung des Zwecks und solche
zur Leistung von Auszahlungen bis zur Félligkeit der letzten Zahlung fiir ihren Zweck verfligbar.
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Gemeinde Gelbensande 2026

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betragt voraussichtlich 1.077.842 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
betragt voraussichtlich 1.579.842 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betragt voraussichtiich 9.137.432 EUR

Gelbensande, den 17.02.2026

Ort, Datum /" Ménfred Labitzke
4 Biirgermeister
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